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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.2001

Norm

IPRG §28 Abs2

Rechtssatz

Der Begri2 "Erbschaftserwerb" ist weit auszulegen. Darunter ist jedoch nur der sachenrechtliche Erwerbsakt durch die

Einantwortung samt deren Voraussetzungen - wie etwa dem Erfordernis von Erbserklärungen und dem der Verteilung

der Parteirollen für einen allfälligen Erbrechtsprozess zwischen mehreren Erbansprechern aufgrund widerstreitender

Erbserklärungen - zu verstehen.
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